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Die Stadt 3ac Säcklngen verfügt über einen genehnigten trlächen-
nutzunqsplan aus cien Jahre 1 955 unC einen überarbeiteten
Flächennutzungspl-anentwurf , Bearbeitungsstand September 1982

Der F1ächennutzungspLanentwurf ivurde am 26.06.197 5 räit den
beteiligten Trägern öffentlj-cher Belange unC den tiachbar-
gemeinden erörtert. Vorgetragene BeCenken und Anregungen
-v'.,urden in Cas PlanrEerk übernomnen.

Durch die Errichtung Cer Ver'."raltungsgeneinschaft Bad Säckingen
hat sich die Aufstellung Ces Fl-ächennutzunEsglans zwangsläufig
verzögert. Da oer vorhandene F1ächennutzungsplanentwurf der
Stadt Bad. Säckingen für sich alLein nicht nehr genehmigunqrs-
fähig l.rar und geinäß § 61 AJ:s. 4l.lr. 1 GeinO die vorbereitend.e
Saul-eitplanuaq auf den Geneindever'.raltungsverl:and übergegangen
ist, '..rurde der Entrrurf des Flächennutzunosplanes d.er Stad.t
Bad Säckingen nit den ?Iächenautzungs:Dlanentvrirfen Cer itit-
gJ-iecsgeineinden Ces t/enraltungsverbandes abgestirnt uni übe::-
a.rbeitet

Die Teilf Iächennu-'zungsp'l anentlrr-lrfe Cer Staot -caC Säckinqen und.
der Tei'!ve::,.ra1tungsräune l'lurg, Herri-schried und. Sicl<enbach
sind fertiggestellt. i,lach oen aie Tei'lflächennutzunEspläne zo
einen gemeinsamen Plan zusaninenEestellt wurden und eine zusan-
::,enfassencle Textfassung erarbeitet wurd,e, sind die Arbeiten am
Ge s anti l- ächennut zungis O I an ce s r,,Ie::*a 1 tun g's raume s g J-ei chf a J- j-s
ai:geschlossen.

Der Geneinsane Ausschuss der t.Ierl^,'altungsge:neinsciraft 3aC
Säc)<ingen hat in der öffentlichen Sit,zung an 16.O2. 1931 Cen
gernej-nsainen Flächennutzungisplanent',turf gebi Iligt..
Der Entwurf des Gesairtflächennutzuncsalans r.rird i;n Frtihjahr '1963
erneut nit allen beteiligten Trägern öffentlicher Belance und
den tdachbargeneinden erörtert.

Der Flächennutzungsolanentwurf ies Vervvaltunssraui:les 3ad Säckinqen
hat sonit einen Stand erreicht, der es erlaubt, verbi.ncliche Aus-
sagen f'ir sie Seurteiiungi anstehend.er Bebauunsspla:rentwürfe 'in ge-
samtenVer.+ra.ltunqsrau:iizuracnen.Bebauungsplan.@
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Anlage zum Schrelben vom 31.

Bad Säcklngen, 1.06.1983

05.1983

Erläuterungsberlchtes zum

Säcklngen Nr.' 51 'Kloster'
Korrektur und

Bebauungsplan
Ergänzung des

der Stadt Bad

Der Er1äuterungsberlcht für den Bebauungsplan Nr. 51 "Kl.oster'
wird unter 2. Lage, 6röBe, Art und Nutzung des Plangebletes euf
Selte 5 ab Absatz 1 w1e folgt ergänzt und geändert:

Altere Gebäude, dle aufgrund von veränderten Nutzungen
und Funktlonen aus wlrtschaftl.lchen Gründen nlcht mehr

sanlert werden können, werden abgetragen. Auf dlesen Grund-
stücken sowle auf den noch vorhandenen unbebauten Grund-
stücken, lnsbesondere 1m Zentrum des Planungsgebletes, wlrd
elne nBue Bebauung vorgeschlagen.

Dlese Wohnbebauung b1ldet mlt der Anlage von größeren Heus-
gruppen nsue aufgelockerte StraBenräume. 01e 0berschreltung
der Höchstwerte des zulässlgen baullchen l*leBes nach f 17

Abs. 1 SpaIte 3-5 BauNV0 für dle Grundstücke Lgb.Nr. 412/1,
412/3, 413/1, 414, 414/1, 416/3 1st durch besondere städte-
baullche 6ründe gerechtfertlgt. Dle Lage der Baugrundstücke
1n mlttelbarer Nähe der Bad Säcklnger Altstadt mlt al1en 1n

kürzester Zelt zu errelchenden Infrastrukturelnrlchtungen
erlauben, ja erfordern, d1e gleiche Verdlchtung der Bebauung

wle in der Innenstadt selbst. D1e Konzentratlon der Bebauung

unä die Zusammenlegung der Wohnflächen auf wenlge Gebäude er-
mög11cht die Schaffung von verkehrsberuhlgton Berelchen mit
entsprBchend gestalteten Frelflächen wle Ruhezonen, Klndersplel-

pIätzen und Grünf1ächen. Durch dle Anordnung und Gllederung
der Baukörper und durch dle großzüglg angelegten Frelräume
werden optlrnale Wohnbedlngungen für dle Anwohner geschaffen.
Es wunde l^Jert darauf gelegt, daB gBgenseltlge Beelnträchtigungen
so gut wle mögIlch vermleden werden. Durch die An1age von
Stellplätzen 1n Tlefgaragen wlrd dle l,Johnruhe lnnerhalb des

zentralen Baugebietes wesentllch verbessert.
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D1e Höhenentwlcklung der Gebäude 1m gesamten Geltungs-
berelch wlrd euf 5 Geschosse begrenzt,

Durch dle Erhöhung der GeschoBflächenzahl könnefi mehr Wohn-
elnheiten geschaffen werdenr Bo daB mehr Elnwohner der Stadt
Bad säcklngen 1n dle Lage versetzt werden, zentrumsnah zu
wohnen. Ole Verdlchtung der Bebauung 1n den fnnenstadtberel-
chen antsprlcht stadtenturlcklungs- und wohnungspolltlschen
Zielsetzungen, nach denen der t'lohnungsbau in tlehrfamlllenhäusern
auf verkehrsgünstlg gelegenen Flächen ermögllcht werden soll.

Absatz 2 Selte 5 ff. blelben unverändert.
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Die Aufstellung des Bebauungsplanes vrird notwendig, um den Bedarf
an stadtnahen lalohnungen zu decken und um kleineren Gewerbebetrie-
ben Erweiterungsmöglichkeiten einzuräumen. Di-e Ord.nung der blut-
zungen soll eine einwandfreie städtebauliche Lösung ernöElichen.
Den Festsetzungen des Bebauungsplans liegen di-e Ergebnisse Ces
städtebaulichen tr'/ettbewerbs und die Anregungen des Preisgerichts
vom 22.O8.1978 zugrunde. Diese Bebauungsvorstellungen wurden irn
Plächennutzungsplan aIs Stadtentwicklungsziel festgelegt. Die für
das neue I,Iohngebiet bedeutsamen fnfrastrukturej-nrichtungen si-nd in
angemessener Entfernung vorhanCen. Durch die Erhöhung der Nutzungs-
möglichkeiten können 1 38 ltohneinheiten geschaffen ryerden. Bedarfs-
faktor für die llachfrage nach lieubauwohnungen ist hauptsächlich
di-e Vergrößerung der Zahl der Haushalte, die zum Tej-I auf die A1-
tersstruktur der Bevölkerung zurückzuführen ist (A1l-einstehende),
die Be'.rölkerungszunal':.rne und Cer Abbau des örtlichen Versorqungs-
:rtangels für bestjr,unte Personengruppen (2.8. AuszubilCende an der
Krankengymnastik- und. .tlassagenschule usvr. ) .

2. I,AGE, GRöSSE, ART UND }TUTZUI'IG DES PLANUNGSGEBIETES

Das Planungsgebiet liegt zentral innerhalb des gesamten Staot-
bereiches unC sch'l ießt mitte]-bar, nur getrennt durch die Trasse
der Bundesbahn, an den Stadtkern an. Durch die i'teuordnung des
Bebauungsplangebietes wird auch der baufiche Verbund vom Kurge-
biet zur ;1ltstadt r'resentlich aufgewertet.

Die Größe des Planungsgebietes beträgt 6r70 ha. Hierrron sind
innerhalb des Geltungsbereiches fest,gesetzt;

I'lischgebiet (tII)

öf fentliche Verl<ehrsf Iächen

Grtinf 1ächen

fnsgesant

5,o5 ha

1,55 ha

o, 10 ha

6,70 ha

Die bestehende tsebauung -es hani.elt sich hier überr.rieq:end um
illehrf amif i enwohnhäuser unC ge..'rerbliche Gebäude- l.;urde zr:r:r ErößtenTeir in ihrem Bestand festgeschrieben. Eine überpraaung der be-
stehenCen Bebauung erfoLgte dortr wo diese in ihrer Substanz od.er
von ihrer i'Tutzung längerfristig nicht nehr dern Ziel- für die Ent-.'.rick1ung.diesesGeb1etesentsprach.B"b"u,ngsplan-ffi
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Für die Bebauung gilt eine Beschränl<ung l66prgtgggtilUeldgb$tr,.rick1ung
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Bat: rs: '-rt-: rrn'n

schreitung der Höchstvierte des zulässigen b
Grundstück Lgb. Nr. 414 ist durch besondere

Bebauungsplan-@
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bebauung im zentralen Bereich Ces Plangebiete tlSiet mj-t der z\nIage
von grösseren Hausgruppen neue aufgelockerte nräume. Die Über-

Masses für das
uliche Grlinde

(Kubatur des Gebäudes) gerechtfertigt und wir h UrcstänCe ausge-
glichen, durch die sichergestellt ist, dass die a1J-gemeinen Anforde-
rungen an gesunde lriohnverhältnisse nicht beeinträchtigt und, di e Be-
Cürfnj-sse des Verkehrs befriedigt r,+erden.

Auf dem ehemaligen Eetrj-ebsgelände des r\utohauses Haid (Lgb.Nr. 417,
418, 42o, 420/1 und 420/2) sol1 entlang der Güter- und Bergseestrasse
ein i',ioirn- und Geschäft,shaus entstehen. Hier soIl nicht nur ein in
seiner Gestaltung attraktives Gebäude errichtet sondern gegenüber dem
Bahnhoi ein städtebaulicher Akzent gesetzt vrerden. Dies kann nur nit
einern in seinen Abmessungen grossen Baukörper erreicht vrerCen. Un
dies zu ermögrlichen nuss Cie GRZ und. die G?Z erhöht werd.en. Diese
höheren llrerte werden als Ausnahne vorgesehen. Voraussetzung hj-er-
für ist die Brrichtung einer Tiefgarage im nördlichen Bereich des
Baugrund.stücks mit Park- und Gr,.lndeck (Kinderspielplatz). Als l/er-
günst,igung für die aus städtebaulichen GrünCen r.,,rinschenswerte un-
terirdische Unterbringung der Garagen v.rerden d.ie Garagengeschosse
für den durch die zugelassene Nutzung verursachien Bedarf auf die
Zahl der zu1ässigen Vol-lgeschosse oder auf die zulässige Geschoss-
fläche nlcht angerechnet; vielmehr r.rerCen die Flächenanteile Cer
Gemeinschaftsanlage dem Baugrundsttick angerechnet.

fm Bereich des l,lischgebiet,es A und B sind geringfrigige bauli-
che Er-;reiterungen möglich. Eine Auslagerung Cer Cort vorhanCe-
nen gewerbl-ichen Betriebe lie.ß sich auch Iängerfristig nicht
erreichen. Eine tseej-nträchtigung Cer i^iohnqualität im Bereich des
l,lischgebietes durch geringfügig auftretende Emissionen aus den
llischgebiet A und B sinC nicht zll elt'r/äxten.

Die Paricanlage der ehemaligen Vil1a l4utter lvird mit ihrem erhai-
tensr,.rerten Baumbestand öf f entliche GrünanJ-age. Da es städtebau-
liches Ziel ist, diese Situation auf Dauer zu erhalten und die
Grünflächen parkartiE anzulegen, ist die Festsetzung für Bepflan-
zungen (Pflanzgebot) und für die Erhaltung von Bäirmen (Fflanzbin-
dung) erforderlich. Ebenso so1l das Curch Bäume bestimmte Erschei-
nungsbild der Güterstraße durch Festsetzung einer Pflanzbindung
geschützt '..rerden.

Durch die zwingende Eestsetzung von Tiefgaragen sol1 eiae Beej-n-
trächtigung des besonderen städtebaulichen ErscheinungsbilCes
dieses Teilbereiches d.urch parkenCe PKI^I auf ebenerdigen S{--eIJ--
pIätzen v.reltqehend ausgeschlossen und die Erhal-uung der i'iohnruhe
unC eine ausreichende Bepfl-anzung der Grundstücl:e errnögJ-icht r..'er-
Cen. Die j-n der Zeichnung (Tei1 III) dargestellten Ste'1 lp1atz-
zahlen geben das Fasssungsvermög:n der Tiefgaragen an und nj-cht
Cle Stellplatzverpflichtung nach LBO. Danit aber r,vird cer Ste'11-
platzbedarf j-m üblichen Rafrnen befrieCigt. Ein evtl. 'rorhandenerRestbedarf für Cie sich aus der LBO ergebenden Stellplatzforde-
rung müssen d.ie tsauherren auf den eigenen Fläcl-ren erfüllen.
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äussere Srschließung, Ces
bestehenden Straßen:
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gt vcnDie
cen

tsebauunEsplangebiet

l{orden Curch die Friedrichstraße (ts31)

i'iesten d.urch die Bergseestraße,

Irr.

l-n

in Süden unC Osten d.urch cie Güterstraße.

Die innere Erschließungi ist. ourch öffentliche zun Anbau besti:nmte
Straßen gegeben.

Die Haupterschließung für rlen mittLeren Bereich des Bebauungs-
planes erfolEt durch den Ausbau ej-ner bestehenden Straße, die
von der Sergseestraße in das r,"iohngebiet führt und einel oFy;ei-
terten i,Ieubau dieser StraSe. An dieser Straße liegen Zufahrten
zu Tiefgaragen. Es ist vorgesehen, einige Erschließungsanlagen
innerhalb des Planungsgebietes nach § 42/4a Straßenverkehrsord-
nung auszubilden. Durch entsp::echende GestaltunE der r,/erl<ehrs-
räune so1I eine größtnögliche Verkehrsberuhigung erzle] t und
Cie !'iohnqualität verbessert .,.rerden.

Durch das öf fnen ies Parkes der ehena'l igen tiilIa )tutter ist
eine reizvolLe fußläufige t/erbinoung zur Stactnitte oegeben

Das zukünftige Baugebiet kann orCnungsgemäß entr+ässert'".rercien.

Di-e \rersorgung ni--" Trinic.rasser unC Cie Versorqrung ni', elel<tri-
scher Energie si:rd gesichert.

Die Kosten für cr.ie .'Ierste'l1ung cer Erschiießungsanlagen be-
tragen vora-ussichtiich :

a) für Straßen- unC i,Ieqebau DI'i 9 50 . OOO, --

b) für die Abv.'asserbeseitigungsanJ-agen Dn1 1CO. OCO, --
c) für oie Srisch'rrasserversorEung

d) fur Cie Gasversorgung'

e) fiir oie Straßenbe.Leuchtuno

f) f'.tr die Stronversorgung

Di.1 34.OOC,--

Dli 7a. coo, --
Dli 2c.cca,--

Dll 6c.cco,--

iIiSGESAI,IT D:l 1 .29 jl. COO, --
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Ä BODENORDNENDE }1AS S}IAHI,IE}I

Der Bebauungsplan soll die Grundlage bilden für erforderlich
trerdende Unlegungerlr Grenzregulierungen und grlggi gnungien,
sofern diese $taßnat'nen i:rr Vollzug des Bebauungsplanes not-
trendig rEerd.en

Bad. Säcki-ngen, den 21 . 03 . 1 9 83

,
Büfsermeisteramt

\n 
^4,"(Dr. Nufer)

Bürgermeister
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